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Meinen  Eltern 





Geleitwort 

Das verfassungsrechtliche Genehmigungserfordernis  für Waffen,  die zur 
Kriegführung bestimmt sind (Art. 26 Abs. 2 GG), hat jahrzehntelang zu jenen 
Vorschriften des Grundgesetzes gehört, die in der Kommentarliteratur eher 
"pflichtgemäß" behandelt worden sind und die - sofern überhaupt - nur ein 
begrenztes monographisches Interesse gefunden haben. Gleiches gilt auch für 
das dem verfassungsrechtlichen Genehmigungsvorbehalt entsprechende Ge-
setz, das Kriegswaffenkontrollgesetz  (KWKG), das jahrelang etwas im Schat-
ten des wissenschaftlichen Interesses gestanden hat. So hat das Kriegswaffen-
kontrollrecht insgesamt über lange Zeit hinweg vorwiegend einen kleinen 
Kreis ausgesprochener Spezialisten beschäftigt. Eine gründliche und umfas-
sende Aufarbeitung der verfassungsrechtlichen Vorgaben des Art. 26 Abs. 2 
Satz 1 GG und ihrer Umsetzung in das Kriegswaffenkontrollrecht  war bislang 
im rechts wissenschaftlichen Schrifttum nicht zu verzeichnen. 

Erst in den vergangenen vier Jahren ließen Vorkommnisse von erheblicher 
Öffentlichkeitswirkung  wie die deutsche Beteiligung an der libyschen Che-
miewaffenfabrik  in Rabta sowie der Prozeß wegen der Versorgung des Irak 
mit Bauteilen für die Verbesserung der Reichweite der im Golfkrieg einge-
setzten Scud-Raketen ein zunehmendes Interesse am Kriegswaffenkontroll-
recht und an seinen verfassungsmäßigen Grundlagen aufkommen. Wenn sich 
dieses Interesse zunächst eher sektoral auswirkte - wie beispielsweise in dem 
ersten größeren Kommentar zum KWKG von Pottmeyer (1991) -, so ist dies 
darin begründet, daß das Kriegswaffenkontrollrecht  im Schnittbereich zwi-
schen dem Verfassungsrecht,  dem Völkerrecht, dem Außenwirtschaftsrecht 
und - angesichts der Strafbewehrung von Verstößen - dem besonderen Straf-
recht liegt. Die Bewältigung eines dergestalt in verschiedene Rechtsbereiche 
hineinreichenden Themas setzte mithin ebenso umfassende wie gründliche Fä-
higkeiten und Kenntnisse voraus, wie sie nur bei jungen Juristen mit besonde-
rer wissenschaftlicher Begabung anzutreffen  sind. 

Volker Epping hat mit der vorliegenden Arbeit, der die Juristische Fakultät 
der Ruhr-Universität Bochum als Dissertation höchstes Lob gezollt hat, diese 
Fähigkeiten und Kenntnisse nachgewiesen. Es ist ihm gelungen, sowohl die 
dogmatischen Grundlagen des verfassungsrechtlichen Aspekts der Kriegswaf-
fenkontrolle in gebührender Weise aufzuarbeiten wie auch die akribische 
Kleinarbeit an den einschlägigen Normen des einfachen Gesetzesrechts zu lei-
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sten. So ist die vorliegende Schrift nicht nur für den Verfassungsrechtler  von 
hohem Interesse, sondern wird auch der Praxis eine willkommene Hilfe sein, 
die in Teilen nahezu Handbuchcharakter aufweist. Volker Epping hat mit sei-
ner Schrift einen Beitrag geleistet, an dem die einschlägige wissenschaftliche 
Diskussion künftig nicht vorbeigehen kann. 

Bochum, den 15. Februar 1993 

Prof.  Dr.  Dr.  h.c. Knut  Ipsen LLD h.c. 
Direktor des Instituts für 

Friedenssichemngsrecht und Humanitäres Völkerrecht 



Vorwort 

Die vorliegende Untersuchung wurde im Wintersemester 1992/1993 von 
der Juristischen Fakultät der Ruhr-Universität Bochum als Dissertation ange-
nommen. Rechtsprechung und Literatur konnten bis Dezember 1992 berück-
sichtigt werden. 

Zu besonderem Dank bin ich meinem akademischen Lehrer, Herrn Prof. 
Dr. Dr. h.c. Knut Ipsen LLD h.c. verpflichtet, von dem ich zahlreiche wis-
senschaftliche Anregungen empfing und der mich in jeder Beziehung förderte 
und unterstützte. 

Herrn Prof. Dr. Peter J. Tettinger bin ich für die Erstellung des Zweitgut-
achtens sowie für seine wertvollen Anregungen dankbar. Schließlich sei all 
denjenigen gedankt, die durch ihre bereitwillige Unterstützung zum Entstehen 
der Arbeit beigetragen haben. 

Bochum, im Januar 1993 

Volker  Epping 
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Einleitung 

In einem pointierten Bericht der Wochenzeitschrift  'Die  Zeit n mit dem 
Titel "Deutsche Waffen  für die Welt" wurden publik gewordene Rüstungsex-
porte wie z.B. die Weitergabe von U-Boot-Blaupausen der bundeseigenen Ho-
waldtswerke Deutsche Werft AG an Südafrika und die Lieferung von Che-
mieanlagen durch die Firma Imhausen nach Rabta/Libyen aufgearbeitet. Mo-
niert wurden die Umgehungsmöglichkeiten der deutschen Ausfuhrkontrollen 
für Rüstungsexporte. Diese wurden vor allem in folgendem gesehen: 

- Zum einen würden nicht unter die Ausfuhrkontrolle  fallende Einzelteile ins 
Ausland exportiert und dort von z.T. zum Konzern gehörenden aus-
ländischen Firmen zu jetzt nicht mehr der deutschen Ausfuhrkontrolle  un-
terliegenden Kriegswaffen  zusammengebaut. 

- Durch fehlerhafte  Endverbleibsangaben der zu exportierenden Kriegswaf-
fen würden Genehmigungen erschlichen. 

- Anstatt Kriegswaffen  würden die Fertigungsanlagen (Werkzeugmaschinen) 
zur Produktion von Kriegswaffen  exportiert. 

- Es würden zivile Produktionsanlagen, die durch einfache technische Än-
derungen leicht zur Kriegswaffenproduktion  umgerüstet werden können, 
exportiert. 

- Im Rahmen von kostensenkenden Kooperationen mit westeuropäischen 
Bündnispartnern (z.B. TORNADO) würden deutsche Kriegswaffen  durch 
die Kooperationspartner exportiert. 

Zentraler Begriff  dieser Gravamina ist die 'Kriegswaffe 1, wenngleich er in 
diesem Zusammenhang im juristischen Sinne nicht zutreffend  benutzt wird. 
Der angesprochene Export von Rüstungsgütern betrifft  nämlich die Rege-
lungsbereiche des Art. 26 Abs. 2 GG, des Kriegswaffenkontrollgesetzes 
(KWKG) und des Außenwirtschaftsgesetzes (AWG). Regelungsgegenstand 
von Art. 26 Abs. 2 GG und des KWKG sind aber ausschließlich Kriegswaf-
fen, während das AWG neben den Kriegswaffen  auch die sonstigen rüstungs-

1 'Die  Zeit'  vom 3. Februar 1989, S. 11 ff. 
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relevanten Güter erfaßt 2 . Blaupausen für den U-Boot-Bau, Werkzeugmaschi-
nen und sonstige Fertigungsanlagen fallen daher schon von der natürlichen 
Wortbedeutung des Begriffs  der Kriegswaffe  her nicht in den Regelungsbe-
reich des Art. 26 Abs. 2 GG und des KWKG, sondern allenfalls in den des 
AWG, sofern sie nämlich über den enumerativen Warenkatalog der Ausfuhrli-
ste überhaupt erfaßt sind 3 . Damit aber ist die kaum lösbare Frage der Kriegs-
geeignetheit von Produkten aufgeworfen,  die sich bei den Kriegswaffen  so 
nicht stellt. Denn diese müssen, um die grundgesetzliche Terminologie einzu-
führen, zum einen schon "Waffen11 und zum anderen auch noch "zur Krieg-
führung bestimmt", also nicht nur 'auch* zur Kriegführung geeignete Pro-
dukte (sog. dual-use-Güter 4 ) sein. 

Diese spezifische Widmung zur Kriegführung wiederum ist der Anknüp-
fungspunkt des Art. 26 Abs. 2 GG, den Umgang mit diesen Waffen  unter 
einen Genehmigungsvorbehalt zu stellen. Art. 26 Abs. 2 GG ordnet an, daß 
"zur Kriegführung bestimmte Waffen  ... nur mit Genehmigung der Bundesre-
gierung hergestellt, befördert  und in Verkehr gebracht werden" dürfen. Außer 
der Bundesverfassung der schweizerischen Eidgenossenschaft 5 enthält somit 
auch das Grundgesetz - soweit ersichtlich - als einzige Verfassung überhaupt 
eine Regelung zur Kontrolle des Umgangs mit Kriegswaffen,  was zugleich die 
Bedeutung zeigt, die der Parlamentarische Rat aus der historischen Perspek-
tive der jüngeren deutschen Geschichte dieser Materie beimaß. 

Wenngleich das alliierte Besatzungsrecht in der Bundesrepublik Deutsch-
land auf dem Gebiet der Kriegswaffenkontrolle  bereits 1955 aufgehoben 

2 Vgl. hierzu V. Epping, DWiR 1991, 276 (279 ff.). 
3 AWG vom 28. April 1961 (BGBl. I, S. 481), zuletzt geändert am 21.12.1992 

(BGBl. I, S. 2208 f.). 
4 Hierzu jüngst: K.-P. Dolde, RIW 1992, 517 ff. 
5 Art. 41 Abs. 2 - 4: 
"Herstellung, Beschaffung und Vertrieb von Waffen,  Munition, Sprengmitteln, 

sonstigem Kriegsmaterial und deren Bestandteilen bedürfen einer Bewilligung des 
Bundes. Die Bewilligung darf nur an Personen oder Unternehmungen erteilt werden, 
die vom Standpunkte der Landesinteressen aus die nötige Gewähr bieten. Die Re-
giebetriebe des Bundes werden vorbehalten. 

Die Einfuhr und Ausfuhr von Wehrmitteln im Sinne dieser Verfassungsbestim-
mung darf nur mit Bewilligung des Bundes erfolgen. Der Bund ist berechtigt, auch 
die Durchfuhr  von einer Bewilligung abhängig zu machen. 

Der Bundesrat erläßt unter Vorbehalt der Bundesgesetzgebung in einer Verord-
nung die zum Vollzug der Abs. 2 und 3 nötigen Vorschriften.  Er stellt insbesondere 
nähere Bestimmungen über Erteilung, Dauer und Widerruf  der Bewilligung und über 
die Überwachung der Konzessionäre auf. Er bestimmt ferner,  welche Arten von Waf-
fen, Munition, Sprengmitteln, sonstigem Material und welche Bestandteile unter diese 
Verfassungsbestimmung fallen." 



Einleitung 

wurde 6 , dauerte es noch rund sechs Jahre, bis der Gesetzgeber dem Verfas-
sungsauftrag aus Art. 26 Abs. 2 Satz 2 GG, "das Nähere" durch ein Bundes-
gesetz zu regeln, mit dem Erlaß des 'Ausführungsgesetzes zu Artikel 26 Abs. 
2 des Grundgesetzes (Gesetz über die Kontrolle von Kriegswaffen)',  abge-
kürzt KWKG, nachkam, das unter dem 1.6.1961 in Kraft trat 7 . 

Seit dieser Zeit ist das KWKG siebenmal geändert worden, wobei aber le-
diglich den Änderungen durch Art. 2 des Gesetzes zur Änderung des Waffen-
rechts vom 31.5.1978 8 und durch das Gesetz zur Verbesserung der Überwa-
chung des Außenwirtschaftsverkehrs  und zum Verbot von Atomwaffen,  bio-
logischen und chemischen Waffen  vom 5.11.1990 9 eine wesentliche Bedeu-
tung zukommt10. 

Das erstgenannte Gesetz ist auf dem Hintergrund der Terroranschläge des 
Jahres 1977 zustande gekommen. Es standen also Aspekte der inneren Sicher-
heit bei dieser Novelle im Vordergrund 1 1 . Neben der Beseitigung von Straf-
barkeitslücken und Strafverschärfungen  wurde in das KWKG u.a. auch ein 
Genehmigungsvorbehalt für die Vermittlungen von Geschäften über Kriegs-
waffen,  die sich im Ausland befinden, aufgenommen (§ 4a KWKG). 

Aufgeschreckt durch die Beteiligung deutscher Unternehmen am Aufbau 
einer Chemiewaffenfabrik  in Rabta/Libyen (Imhausen) und an der Aufrüstung 

6 Durch Art. 2 des Gesetzes Nr. A-38 der Alliierten Hohen Kommission (AHK) 
über die Beseitigung der Wirksamkeit und Aufhebung bestimmter Rechtsvorschriften 
auf den Gebieten der Abrüstung und Entmilitarisierung vom 5.5.1955, Amtsblatt 
AHK 1955, S. 3271 f.; BAnz. Nr. 92 vom 13.5.1955, S. 3. 

7 Gesetz vom 20.4.1961, BGBl. I, S. 444. 
8 BGBl. 1978 I, S. 641. 
9 BGBl. 1990 I, S. 2428; Neubekanntmachung auf Grund Art. 4 des vorgenann-

ten Gesetzes BGBl. 1990 I, S. 2506. 
1 0 Die übrigen fünf  Änderungen erfolgten durch Art. 7 des Gesetzes über Ord-

nungswidrigkeiten vom 24.5.1968 (BGBl. I, S. 481), Art. 25 des Einfuhrungsgesetzes 
zum Strafgesetzbuch vom 2.3.1974 (BGBl I, S. 469) und durch den Einigungsvertrag 
vom 31.8.1990, in Kraft gesetzt durch Gesetz vom 23.9.1990 (BGBl. II, S. 885), Art. 
4 des Gesetzes über die Errichtung des Bundesausfuhramtes vom 28.2.1992 (BGBl. I, 
S. 377) und Art. 18 des Verbrauchssteuer-Binnenmarktgesetzes vom 21.12.1992 
(BGBl. I, S. 2208). 

1 1 BT-Drs. 8/1614, S. 1, 14; vgl. auch die Ausführungen der Berichterstatter des 
federführenden  Wirtschaftsausschusses Miltner und Pensky in der 81. Sitzung der 8. 
Wahlperiode des Deutschen Bundestages vom 16.3.1978, Sten.Prot. S. 6431 ff.; 
BVerfG, Beschluß vom 12.2.1979 - 1 BvR 840/78, S. 2 (unveröffentlicht);  OVG NW, 
Urteil vom 11.11.1988 - 20 A 1552/85, S. 3 (unveröffenüicht); Β. Schulz, NJW 
1978, 150. 


